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Sehr geehrter Hen 

vielen Dank für das gemeinsame Schreiben der Mitglieder der VG Media vom 30. OKober

2020, in dem Sie - unter Veniveis auf das Beispiel Google News Show-case - an die Bundes-

regierung appellieren, die Wirkmacht der großen Digitalplattformen wie Google und Facebook

einzudämmen und das Leistungsschutzrecht der Presseverleger zügig umzusetzen. Der

Minister hat mich gebeten, lhnen zu antworten. lch antworte auch im Namen der Beauftragten

der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Wir teilen lhre Auffassung, dass für eine gelebte Demokratie - gerade in Zeiten der

COVID-19-Pandemie - Medienprodukte, die pluralistisch, neutral und joumalistischen Grund-

sätzen verpflichtet sind, von grundlegender Bedeutung sind. Da hochwertige Verlagsprodukte

aber nicht zum Nulltarif zu haben sind, benötigen wir angemessene gesetzliche und finanzielle

Rahmenbedingungen, die den aktuellen Herausforderungen für Medienunternehmen Rechnung

tragen. Daran arbeiten wir gemeinsam mit Hochdruck.

Um dem Missbrauch von Marktmacht durch die großen digitalen Plattformen noch wirksamer zu

begegnen, passen wir mit dem GWB-Digitalisierungsgesetz die Missbrauchsaufsicht über

marKbeherrschende Unternehmen an die Digitalökonomie an. So soll das Bundeskartellamt

künftig großen Digitalunternehmen bereits dann missbräuchliche Verhaltensweisen untersagen

können, wenn es eine überragende marktübergreifende Bedeutung dieser Unternehmen fest-
gestellt hat.

Der Schutr lhrer Daten ist uns ,riichtig. Nähere lnformationen zum Umgang mit peßonenbezogenen Daten im BMW| können Sie der
DatenschuEerklärung auf wvw.knwi.de/DatenschuEerklärung entnehmen,



s€ire2von2 Das GWB-Digitalisierungsgesetz befindet sich dezeit im parlamentarischen Verfahren.

Diskutiert wird, diese Regelung insbesondere mit Blick auf missbräuchliche Verhaltensweisen

von Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung weiter zu konkretisieren.

Sofern Verlage in dem Vorgehen von Google bereits nach geltendem Recht einen Missbrauch

einer marktbeherrschenden Stellung sehen, besteht die Möglichkeit einer kartellrechtlichen oder

zivilgerichtlichen Klärung.

Zudem hat sich die Bundesregierung im Rahmen der Urheberrechts-Richtlinie mit Nachdruck

für das europaweite Leistungsschutzrecht der Presseverleger nach deutschem Vorbild einge-

setä, das die Rechte der Verleger stärkt, wenn ihre Presseerzeugnisse im lnternet veröffentlicht

werden. Es schützt ausdrücklich die schützenswerten Tätigkeiten von Presseunternehmen und

damit letztlich die freie Presse. Die Neuregelung stabilisiert die gewachsene Presselandschaft

in einer Phase der digitalen Transformation. Gleichzeitig rüstet sie das Urheberrecht für die

Zukunft und schafft Rechtssicherheit für digitale Geschäftsmodelle.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird sich gemeinsam mit der Beauftragten

der Bundesregierung für Kultur und Medien für eine Umsetzung der Vorschriften, die den Erhalt

einer pluralistischen Presselandschaft sicherstellen, in deutsches Recht einsetzen. Mir ist be-

wusst, dass wir dabei unter Zeitdruck stehen, da es für die Verlegerinnen und Verleger, aber

auch für die Kultur- und Kreativbranche, nicht zumutbar ist, noch länger auf die Umsetzung zu

warten. Der Beschluss des Kabinetts soll noch in diesem Jahr gefasst werden.

Gemeinsam werden wir unS auf europäischer und nationaler Ebene für eine Eindämmung des

Missbrauchs von MarKmacht großer Online-Plattformen, den Schutz eines unverfälschten

Wettbewerbs und ein starkes Urheberrecht auch zugunsten der Verlegerinnen und Verleger
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Betr.:
Schreiben der VG Media GmbH vom 30.10.2020

Bezuq: Dringender Umsetzungsbedarf für das Leistungsschutzrecht der Presseverleger
und Eindämmung der Wirkmacht großer Digitalplattformen am Beispiel von
Google News Showcase

l. Stellunqnahme

ln ihrem Schreiben vom 30.10. bittet die VG Media BM Altmaier um Unterstützung bei

der Eindämmung der Wirkmacht der großen. Digitalplattformen wie Google und Face-

book und die dringende Umsetzung des Leistungsschutzrechts der Presseverleger. Das

Schreiben ist zugleich an ChefBK und  (BKM) gerichtet. BK-Amt hat

- anders als BKM - eine gemeinsame Beantwortung abgelehnt

VG Media wirft den großen Digitalplattformen eine ,,konzertierte lnitiative zur Unter-

zeichnung von Verträgen mit Presseverlegern in allen EU-Mitgliedstaaten" vor. Dadurch

würden diese die (auch pandemiebedingte) wirtschaftlich schwierige Situation der deut-

schen und europäischen Presseverleger missbräuchlich ausnutzen und ihre eigenen

Monopole festigen. VG Media verweist hierzu auf den neuen Dienst ,,Google News

Showcase". Google habe in den einheitlichen Verträgen für diesen Dienst jedweden

Hinweis auf ,,Lizenzgebühren" vermieden. Die Nutzung der Verlagsinhalte erfolge - laut

Vertrag - vielmeh r ausd rücklich I izenzgebü h renfrei.
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VG Media regt die Einschaltung der Kartellbehörden auf nationaler und europäischer

Ebene an. Der Vertrag verhindere gezielt die Refinanzierung der lnhalte mit Hilfe des

Presseleistungsschutzrechts, schwäche hierdurch die Pressevielfalt und ermögliche teil-

weise die Einflussnahme auf lnhalte.

Auch Facebook bemühe sich laut VG Media um Vereinbarungen mit einzelnen Presse-

verlegern. VG Media ist der Ansicht, dass durch dieses Vorgehen der Rechtsrahmen

zur Sicherstellung einer unabhängigen Presse vorsätzlich ausgehebelt und die Spielre-

geln für Auswahl, Darstellung und Dishibution journalistischer lnhalte durch Marktbe-

herrscher einseitig diktiert würden.

Hinterqrund

Google hat am 1.10. eine neue lnitiative gestartet, an der 20 deutsche lvledienunterneh-

men und somit über 50 Publikationen (u.a. F.A.Z., SPIEGEL, ZEIT, Rheinische Post

und Tagesspiegel - alle nicht Mitglied der VG Media) beteiligt sind: Google eMirbt von

den teilnehmenden Presseverlagen Lizenzen über ,,qualitativ hochwertige lnhalte" für

ein neues Nachrichtenformat. Es soll den teilnehmenden Verlagen helfen, die Sichtbar

keit ihrer lnhalte zu vergrößern, und damit Qualitäts.iournalismus fördern. Teil des Pro-

gramms ist der kostenlose Zugriff filr Google-Nutzer auf einige ansonsten kostenpflich-

tige Artikel der Verlage. lnsoweit werden die sog. Paywalls geöffnet, was die Reichweite

der Verlage erhöht.

Presseverlage und Google streiten schon lange über die Verteilung von Werbeeinnah-

men. Die Verlage krilisieren, dass Google u.a. kleine Textausschnitte (,Snippets") von

Pressetexten anzeigt, ohne diese zu vergüten. Google argumentiert, mit diesen Text-

ausschnitten die Reichweite der Pressverlage zu erhöhen.

BMWi setzt sich (zusammen mit B-Seite) zum (wirtschaftlichen) Schutz der Pressever-

lage und zur Förderung von Qualitätsjournalismus für eine schnelle 1:1-Umsetzung

des europäischen LeistungsschuErechts für Presseverleger ein. Der aktuelle Refe-

rentenentwurf des BMJV setä die Forderung nunmehr um.

BReg hat mit dem Entwurf des GWB-Digitalisierungsgesetzes Vorschläge für eine Mo-

dernisierung der Missbrauchsaufsicht insb. mit Blick auf große Digitalunternehmen vor-

gelegt. Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit im parlamentarischen Verfahren. Dabei

wird auch eine Forderung der Verlage insb. mit Blick auf Google und das Leistungs-

schutzrecht diskutiert, die es ermöglichen soll, Unternehmen mit überragender
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marktübergreifenden Bedeutung für den Wettbewerb zu verbieten, bei der Behandlung

von Angeboten eines Dritten Vorteile zu fordern, die in keinem angemessenen Verhält-

nis zum Grund der Forderung stehen.

ll. Brieftextentwurf

Sehr geehrter Herr 

vielen Dank für das gemeinsame Schreiben der Mitglieder der VG Media vom 30. Okto-

ber 2020, in dem Sie - unter Verweis auf das Beispiel Google News Showcase - an die

Bundesregierung appellieren, die Wirkmacht der großen Digitalplattformen wie Google

und Facebook einzudämmen und das Leistungsschutzrecht der Presseverleger zügig

umzusetzen. Der Minister hat mich gebeten, lhnen zu antworten. lch antworte auch im

Namen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Wir teilen lhre Auffassung, dass für eine gelebte Demokratie - gerade in Zeiten der

COVID-1g-Pandemie - Medienprodukte, die pluralistisch, neutral und journalistischen

Grundsätzen verpflichtet sind, von grundlegender Bedeutung sind. Da hochwertige Ver
lagsprodukte aber nicht zum Nulltarif zu haben sind, benötigen wir angemessene ge-

setzliche und finanzielle Rahmenbedingungen, die den aktuellen Herausforderungen für

Medienunternehmen Rechnung tragen. Daran arbeiten wir gemeinsam mit Hochdruck.

Um dem Missbrauch von Marktmacht durch die großen digitalen plattformen noch wirk-

samer zu begegnen, passen wir mit dem GWB-Digitalisierungsgesetz die Missbrauchs-

aufsicht über marktbeherrschende Unternehmen an die Digitalökonomie an. So soll das

Bundeskartellamt künftig großen Digitalunternehmen bereits dann missbräuchliche Ver-

haltensweisen untersagen können, wenn es eine überragende marktübergreifende Be-

deutung dieser Unternehmen festgestellt hat. Das GWB-Digitalisierungsgesetz befindet

sich derzeit im parlamentarischen Verfahren. Diskutiert wird, diese Regelung insbeson-

dere mit Blick auf missbräuchliche Verhaltensweisen von Unternehmen mit überragen-

der marktübergreifender Bedeutung weiter zu konkretisieren. Sofern Verlage in dem

Vorgehen von Google bereits nach geltendem Recht einen Missbrauch einer marktbe-

herrschenden Stellung sehen, besteht die Möglichkeit einer kartellrechflichen oder zivil-
gerichtlichen Klärung.

Zudem hat sich die Bundesregierung im Rahmen der Urheberrechts-Richflinie mit

Nachdruck für das europaweite Leislungsschutzrecht der presseverleger nach
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deutschem Vorbild eingesetzt, das die Rechte der Verleger stärkt, wenn ihre Presseer-

zeugnisse im lnternet veröffentlicht werden. Es schützt ausdrücklich die schützenswer-

ten Tätigkeiten von Presseunternehmen und damit letztlich die freie Presse. Die Neure-

gelung stabilisiert die gewachsene Presselandschaft in einer Phase der digitalen Trans-

formation. Gleichzeitig rüstet sie das Urheberrecht für die Zukunft und schaft Rechtssi-

cherheit für digitale Geschäftsmodelle.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird sich gemeinsam mit der Beauf-

tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien für eine Umsetzung der Vorschrif-

ten, die den Erhalt einer pluralistischen Presselandschaft sicherstellen, in deutsches

Recht einsetzen. Mir ist bewusst, dass wir dabei unter Zeitdruck stehen, da es für die

Verlegerinnen und Verleger, aber auch für die Kultur- und Kreativbranche, nicht zumut-

bar ist, noch länger auf die Umsetzung zu warten. Der Beschluss des Kabinetts soll

noch in diesem Jahr gefasst werden.

Gemeinsam werden wir uns auf europäischer und nationaler Ebene für eine Eindäm-

mung des Missbrauchs von Marktmacht großer Online-Plattformen, den Schutz eines

unverfälschten Wettbewerbs und ein starkes Urheberrecht auch zugunsten der Verlege-

rinnen und Verleger einsetzen.

Mit freundlichen Grüßen
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PUBLISHER.CURATED NEWS AGREETUIENT

- Bewertung VG Medla -

ERGE BN IS'I{AN DLUNGSEf, PFEHLU NG

1. Mit ALschluss des Publisher-curated News ("PcN") Agreements wird eine
Parallelität von kollektiver Durchsetzung von Presseleistungsschutzrechten
und PCN-Vertag sfukturell ausgeschlossen.   

  
   

   t. Eine
untezeichnung des vertmgs fuhrt - aus sictrt der vG Media - dazu, dass
Presseverhger ihre LeistungsschuErechte nichunicht mehr werden
erfotgreich durchsetsen können.

2, Da Google f0r die Etablierung der PCN-lnitiative seine tibenagende
Marktracht nutst, sollte dieses Vorgehen den Kartellbehörden zur Kenntris
gebracht werden. Die VG Media hält zudem die lnfumation und Einbindung
des Bundeskanzleranües, des Bundeswirbchaftsminbteriums, der
Kommlssionspräsidentin von der Leyen und EU-Konrnissarin Vestager ftir
geboten. Die Grllnde dafür liegen in dem umstand, dass der Veilräg die
(gesetrgeberisch gewollte) Refinanzierung der lnhalte mit Hitfe 

- 
des

Presseleistungsschutsrechts (PLSR) gezielt verhindert, hierdurch die
Pressevblfatt geschwächt und tlberdies (zumindgst teilweise) auf Inhalte
Einfluss genomrnen wid. Diese Maßnahmen sblten eine Gefähdung fürdie
fteie und finanzierbare Presse dar, die für das dernokratische Cremeinwesen
kopstitutiv ist.
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II. ZU§ATME}IFASSUilGDERVEREINBARUI{G

Charakter und Ausgostaltung des vorliegenden Vertra$ ermöglichen es Google,

Damit wird u.a. Foloendes bewi*t:

Gefährdung dec Goschäfts der Verleger

Veilust des dircl(en Zugangs zum Leser

lndern die Presseverleger die B0ndelung der lnhalte, eine klassische Verlegeraufgabe,
sowb dercn Distribution den digitalen, mafttbehenschenden plattbnnen, wie Google,
äberlassen, rutschen sie auf der Weßchöpfungsketb nach unten und rerden zu
Lieferanten von bloßen und unentgeltlichen Vorprodukten. Sie vedieren in großem
Umfang eigene, unmitGlbare Lesezugänge.

Entwicldung von Konfunenwrcdulden durch Google

Durch Googles Zugrifi auf alle verlegerischen lnhalte, sogar die durch Bezahlschranken
geschalt €n Angebote der Verleger und Googles Recht, e(,ene publizistische produkte
zu enlwickeln, behindert Google db wichtigen Versuche der Verlage, bestehende digitale
Geschäfte zu stärken, Abonnements und Bazahlinhaltsmodefle zu etablieren.- Der
Presseverleger ermöglichl Google die schaftug eigener publizistiscfier Marken, wie
Google News, die in einen substitutionsu,eübeu,erb zu den produkEn der presseveriager
treten, ohne jedoch die lnvestilionskosten für die Erstellung der lnhalte zu tragen.

I n tra n qa re nte Pre i sbi ld u n g

Durch die Zahlung aut schwer unterscheidbare und nicht klar definierte Leistungen
          ) aber nicht auf Rechte  ) wird'äine

lransparente Preisbildung auf dern MarK fflr das Angebot von presseleistungsschutz-
und sonstigen Rechtcn und die Nachfragc nach dieCen Rechten durch Goolb selbst
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verhindsrt. Google setzt so seine bish€rEe Sfategie fort, Zahlungo fllr die Verwe,lung
von Rechten an lnhallen der Presseverbger zu vermeftlen   .

ärgrlff auch auf nlcht{lzenzhrbn Conbnt

Spaltung der Vedeger

Der Abschluss des PCN-Agreemenk wird von Google, soweit wir das nachvollziehen
können, nur ausgesuchten Presseverlegern angeboten und nicht - flir euasi-
Monopolisbn grundsätrlich verpflichtend - als Allgemeine Geschäftsbedingungen liir
den Einkauf der Presseleistung*schutzrechte bekannt gemacht. Der wettberrverb unter
den Pressoverl€em wird auf der Angebotsseite gespabn, in eine Gruppe, die
angebotene Zahlungen ,mitnehmen' kann, und eine Gruppe, dle angoEichts des r,on
Google mit allen Mitteln geleisbbn \Afrderclands den beschwerlbhen und
kostenintensiven Weg der kollehiven Rechtsdufchsetzung bestreilen muss. Db an der
PcN-lnilhtive beteiligten Verleger profltieren dabei kuä- und mittelfristig von dem
we(beweösverhalten der Presseverleger, die weiterhin an der Durchsetzung der Rechte
fesftalten. Der Druck dieser Pressoverleger erhöht die Bereitschafi Googles, andere,
i_usSevählte Prcssaverleger durch den Abschluss des pCN-Agrelmenb zur
Unterlassung der RechtsdurchseEung zu bewegen.  

     
  

   . Transparenb Marl(kondilionen und insbesondere eine
nachrcllziehbarc Preisbildung werden auf diese Weise nereiteh.

Angriff auf kollektlve Rechtedurchcetsung

     
   

     
  . Anhand diesei rreilraglichen

Besfimmung wird die bb heute durchgängs verfotgte strategie eoogles und (rreniuüich)
eigentliche ziel.ichting auch des Vertrages, aie effettive -ourchsetzung 

dei
Presseleisfungsschutrrechb zu toDedieren, besonders deuüich. 

   
   

    
      



    Die
PCN-lnitiative zielt also auf db Verhinderung der gesetzgeberisch gerade gewünschten
Refinanzierung verlegedscher lnhalte. Sie hägt damit weiter zur Erosion der
Finanzierungsgrundhgen einer fteien, pluralistischen und unabhäng§en Presse in
DeuEchland bei.

Elngrifr ln dle Joumalbüsche Freihelt.

Da der veilragsgebundene Verleger die 
     

    
hinnehmen muss, büßt er seine publizistische Freiheit ein. W

weitneichenden Einflussmfulichkeiten Googles auf die Gestaltung und   
   - lnhalte der publizistischen Ezeugniise wird die
rdigkeit der Presseprodukte bei den Lesem erodieren. Die Leser wissen nicht,

wer welche lnformationen und Beurcrtungen verfasst hat. Eine eindeutige Zuordnung zu
einer Redaktion gld (ggf.l einem verlegerischen Titel fehlt. Däs Prinzip 1er
Verantwortung des Verfagsers ftir seine lnhalte löst sich auf.

Deginfomatlon durch Framlng

    
  . De fado erfolgt seit äestehen

des Googb§uchmaschinenangebots eine unelngesclrränkte, eQenmädrtige und
unentgeltliche Verwertung von Presseleistungsschutz- sowie sonstigen Rechten durch
G_oog!e.      

  
    Ein

solchermaßen e§enverantworüich handelnder Presseverleger solt sbh in der Fose nicht
{aruber beklagen können, dass er keine Presselebtungsschutrrechte und lndere
Rechtspositionen gegenüber Google mehr hat. Durdr die Leistungen an ausgesuchte
Presseverleger vermag Google zudem dem Vorwurf, das UntemeFnren zahte nicht fUr
lnhalte, - wirkungsvoll en§egenzuteten,' ohne von seinem grundsäElichen

äfismodell abzurücken. tui atle Rechteinhaber wird ja weiterhin ni-ctrt gezahlt 
   t, entrieht ilcfr einer

allgem n Beurertung, bleibt dahär absicfrtsvoll ,unverständlbh,.
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  . Der Presseverleger stäftt die bereits b€stehende digitale lnftastruktur von
Google, udhrend die eQene analoge und dsitale Verbreitungsinftastuktur
geschwächt wird. Darltber wird die Ghubudlrdigkeit seincr prcdukte
beeinhächtigt.

o       
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. Der Prcsserrerleger verliEil die Kontrolle über die Venrendung/GesElfung der

von ihm geliebrEn (Vor-) Produhe. Die Refinanzieöarkeit seiner lnhalte durch
weibre Lizenzierung wird beeinträchtif. Ob der Presseverleger filr seine
lnhalie noch eigene Weöeerlöse ezielen kann, bt fraglfu$.o Der Presseverleger ennöglicht Google di6 Sicherung bestehender
Geschäfrsmodelle sor,vie den Markbinfiü/€usbau neuer produkb zu Lasten
seiner eigenen Geschäfrsmodelle.    

             
    Als Folge sieht er

sich der dircklen Konkun€nz von Google ausgesetzt, das aber gar keine
lnvestilionskosten fflr lnhalte aufzubringen hat. Dies flihrt zu eineiweitercn
VeJzerrung des Wettbewerbs zulasten des presseverhgen.

o
o

      
   

       
Google Jrätb dh Mt glichkoit in diesem Rahmen in einer Art nachträglichen
Zensur Einfluss auf die inheltliche Ausgestaltung der lnhatte nehmen.
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7.     
    

o Es beateht die @fahr, dass eine klare Zuodnung der publizistbchen lnhafte zu
der Verlegermarke für dle Leser ,aufgeweichf und damit der Wert der
Vgrlegennarlo (zunehmend) aufgelöst werden.  

    und wlrd dles, solange die Google
ProduKe vom eput

prolitieren, sicfredldr auct tün,  
    

 

      
      

o Dbs ist - ganz im Sinne von Google - ein universell einsetsbares Argument
gegen gesetrlich geregelte Zwangslizenzen zulasten des VenvsrErs, äa sictt
QogOle in den Ulndem, in denen eine solche Zwangslizenz Uestänt Uzrv.
did<utiert wird, darauf berußn kann, bereib "enselflich'-- kuratbrte lizenzierte
- Produkte anzubieten.

o

o

     
      . Elne Geltendmachung ,on -offi.n

Fordorungen lrt nur während eines cehr kurzen Zeitfiensterimögllch.

    
      

     
     
    

           
o      

     
       

qg odcr künfüg beabsictrtigüen Nutzung nicht innehat, ist diä
zuEätrlk* verlagerung von Verantwodiichkeit und H-aftrng wirtscharuicr, trocrrst
nachteilig.

.       
      

     

10.

11.
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 maximiert Google unter Missbrauch seiner Marktnacht den

eigenen Gewinn.

12. 

. Dies ist in vielen Fällen unmöglich, da lnhalte häufig personenbezogene Daten
führen.

13. 

o

. 

I


